
Finanzielle FÜrderung durch das Land

Am 2o.12.1972 Bewilligung von 6o.000r-- Dl'I zur Abgeltung oer im
Zusammenhang mit dem Aufbau der kommunalen EDV-Organisation bis
zum 31. t2 .L973 erbrachten Vorlej-stungen.

Am 2L.Lz.Lg72 l4o.ooo,-- DI,[ als Zuschuß zu den Kosten der Erst-
ausstattung d'es KGRZ.

Am 28.5.1973 2llLllionen Dl'I als Landeszuschuß zu den Kosten der

Errichtung dÖs KGRZ Koblenz.

Am 27 .2.1976 5Io.9oor-- Dl-I als
Betriebs im Jahre L974 (erstes

Zuweisung zu den Kosten des Ifd.
Jahr als KGRZ).

Am 15.11. 1976 fand in l.lainz eine sitzung des Koordinierungsaus-

schusses statt. Bei dieser Gelegenheit habe ich mit dem Sachbear

beiter beim Innenministerium, Herrll l"lartin, gesprochen und ihn

befragt, wann und. in welcher Höhe ein zuschuß für das Jatrr Lg7{

zu en^rarten sei. Herr l.lartin erklärte mirrdaß d'ie endgültige

Entscheidung deshalb noch ausstehe, weil der Innenausschuß ciazu

seine Zustimmung geben müßte. Es rväre zu ey1lartett, daß noch im

Haushaltsjahr Lg76 zumindest ein Abschlag in i{Ühe von 9o I des

Vorjahres zuschusses geleis tet würde'

Da die Angetegenheit heute noch unerledigt ist, hebe ich mich aI:

:,]2. d. I.lonats telefonisch mit dem IldI in verbindung gesetzt'

Herr ldartin sagte mir, daß der Terrnin für die sitzung d'es Innen-

ausschusses noch nichrt feststeht. Nach der Höhe d'es zuschusses

befragt gab er mir zur Antrvort, daß er darnit im Augenblick äber-

fragt sei. Er wolle aber die sache nachprüfen und mir umgehend

telefonisch Besctreid geben. Dies ist bis zur stund'e nicht erfol<

Auf meinen Antrag hin wurde dieser Punkt auf d'ie Tagesord'nung «it

nächsten KGRZ-Leiter-sitzung, die am 2o.L.Lg77 in t'Iainz stattfit

auf genormen. i,leines Erachtens muß erreicht werden, daß das IldI

AbschlägeaufdiezuennlartendenZuschüsseleistet.
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Betr. : Finanzielle Förderung der kommunalen Gebietsrechen-
zentren;
hier: Zuschuß zu den von den Trägerstädten erbrach-

ten Vorleistungen

Zur Abgeltung der von lhnen j-m Zusammenhang mit dem Aufbau
d.er kommunalen EDV-Organisation bis zum 3L.L2.L972 erbrach-
ten Vorleistungen bewilligen wir Ihnen im Einvernehmen mit
dem Ministerium der Finanzen einen Zuschuß in Höhe von

60. ooo. - Dl4

(in Worten: sechzigtausend Deutsche Mark).

Der Zuweisung liegen die von Ihnen mit Schreiben vom 2I.3.
und vom t3.L2.L972 für die Mitarbeit an der Entwlcklung
landeseinheitlicher Verfahren für das Einrrohnerwesen ("System
Gemeindetag" sowie "Landessystem/kommunaler Tej-I,') und das
Personarwesen gertend gemachten und nachgewiesenen Kosten
zu Grunde.
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Die Zuweisung wird mit der Auflage gewährt, daß die geför-
derten Verfahren und Programmsysteme aIlen kommunalen Ge-

bietsrechenzentren sowie dem Irandesrechenzentrum Rheinland-
Pfalz zur unentgeltlichen Nutzung bzw. im letzteren Falle
auch zur lVeitergabe an andere Rechenzentren der öffentli-
chen Verwaltung, zur Verfügung gestellt werden.

I'erner erfolgt die Bewilligung unter Zugrundelegung der
allgemeinen Bewilligungsbedingungen (Anlage I der Landes-
richtlinien zu § 64aRHO vom 26.8.f954 - MinBl. Sp. 7V9 in
der geltenden Fassung) .

Vüj-r haben die Landeshauptkasse bereits angewiesen, den
bewilllgten Betrag an Ihre St,adtkasse zu überweisen.

In etung
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Bg!g= : Finanzielle Förderung der kommunalen Gebietsrechen-

zentren;
hier: Land,eszuschuß zu den Kosten für die Erstaus-

stattung des KGRZ

Auf lhren Antrag vom 7.11.1972 bewilligen wir Ihnen im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium d.er Fi-nanzen einen Zuschuß zu

den Kosten der Erstausstattung des kommunalen Gebietsrechen-

zentrums in Höhe von
140.IOOO. - DM

(in V'Iorten: einhundertvierzigtausend Deutsche Mark) .

Die Bewilligung erfolgt unter Zugrundelegung d,er allgemei-
nen Bewilligungsbedingungen (Anlage I der Landesrichtlj-nien
zu § 64 a RHO vom 26.8.1954 - MinBl. Sp. 779 in der gelten-
den Fassung).

Die zweckentsprechende Verwendung dieser Zuweisung ist uns

gemäß Abschnitt D der Richtlinj-en bis spätestens 3I.10:1973
zu erbringen. Die Zuweisung ist zurückzuzahlen, \^renn Ihre
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Trägerschaft für das kommunale Gebietsrechenzentrum nicht
zustande kommt oder der bewilligte Betrag nicht zweckent-
sprechend verwendet wird.

üIir haben die Landeshauptkasse bereits angewiesen, den
bewilligten Betrag an fhre Kasse zu überweisen.

In
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Betr. : Finanziell-e r'örderung d.er kommunalen Gebietsrechenzentren;
hier: Landeszuschuß zu d.en Kosten der Errichtung des

kommunalen Gebiets rechenz entrums KobLenz
Anlq.: -1-

Aufgrund Ihres Artrages vom 16.5.1973 bewilligen wir lhnen im
Einvernelunen mit dem Ministerium der I'inanzen aus Mi_tteIn des
I nvesti ti ons stocks für die Errichtung d.es kommunalen Gebiets-
rechenzentnms in fhrer Trägerschaft einen Zuschuß in Höhe von
60 ? der als zuschußfähig anerkannten Baukosten nach dem Kosten-
ans ch lag .

Der zuschuß ist begrenzt auf
2. OOO. OOO. - DM

(in Worten : 2 Mi l-l-ionen DM) .

Die Bewilligung erfolgt unter Zugrundelegung des s ]4 des Finanz-
aus glei chsges etzes in der Fassungvom 6.7.19'72 (GVBI. S. 243) in
Verbindung mit den Richtlinien über die Gewährung von Zurnzeisungen
aus dem Inves titions s tock vom I.lO-1972 (MinBl. Sp. 1OI9), sowie
unter zugrundelegung der allgemeinen Bewil-ligungsbedingungen
(Anlaqe I der Landes ri chtlinien zu s 64 a RHO vom 26.9.1954 -
MinBl. S. 7'79 in der geltenden Fassung) .
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Zuvreisung is! zurückzuzahlen, wenn Ihre Trägerschaft für
kommunale G ebietsrechenz entrum ni-cht. zustande kommt oder
bewilligte Betrag nicht zweckentsprechend verwendet wird.

Bei der Bewilligung der Zulveisung wird von einem Abschreibungs_
zeitraum für die geförderte Maßnahme von 20 Jahren ausgegangen.
Di-e Abschreibung bemißt sich nach jährlich gr-ei chbleibenden Be-
trägen (linear) .

Wenn die "Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der
KGRZ" von lhnen vor Ablauf dieses Zeitraumes gekündigt wird,
ist die Zuweisung anteilig zurückzuzahlen.

Die Bez irksregierung Koblenz !,rird ermächtigt, Auszahlungen im
Rahmen dieses Bewilligungsbeschei& zu Ieisten.

Aufgrund der uns von fhnen bereits nachgewiesenen Aufwend.ungen
für die Baumaßnahme beauftragen wir d.ie Bez irksregierung , Ihnen
einen Teilbetrag in Höhe von 1.5OO.OOO.- DM zuzuwelsen.

Die Auszahlung des Restbetrages erfolgt ebenfalls durch die Be-
zirksregierung Koblenz nachdem SIe uns gegenüber den Nachweis
erbracht haben, daß der Betrag für fäI]ige Zahlungen im Rahmen
d.es Verwendungsnachwei ses benötigt wird.

Die zweckentsprechend.e Verwendung dieser ZuvTeisung ist dem Mi-
nisterium des Innern nach Nr. 3.15 und 3.16 der Richtlinien
über die Gewährung von Bedarfs zuvrei sungen aus d.em Ausgleichs-
stock nachzuweisen.

Anliegenden Vordruck über die Anerkenntnis der allgemeinen Be-
wi lligungsbedingungen bitten wir, nach Unterzeichnung an uns
zurückzusend.en.

chwar z


